
 

 

 

Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren 

Die Baurechtsbehörde informiert über die gesetzeskonforme Nachbarbeteiligung 

gemäß § 55 Landesbauordnung Baden-Württemberg. 

 

 

 

Im Kenntnisgabeverfahren, im Bauvorbescheidverfahren wie auch im klassischen und verein-

fachten Baugenehmigungsverfahren werden die Eigentümer angrenzender Grundstücke („An-

grenzer“) von der Gemeinde benachrichtigt. Dabei ist es unerheblich, ob sich das Baugrund-

stück innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans, im unbeplanten Innenbereich oder im 

Außenbereich befindet. Die Benachrichtigung ist nicht erforderlich bei Angrenzern, die eine 

schriftliche Zustimmungserklärung abgegeben oder die Bauvorlagen unterschrieben haben o-

der durch das Vorhaben offensichtlich nicht berührt werden. Letzteres ist z.B. der Fall bei An-

bauten auf der dem Angrenzer des Grundstücks abgelegenen Gebäudeseite oder in beträcht-

licher Entfernung vom Grundstück des Angrenzers sowie bei inneren Umbauten oder Erneu-

erung der Außenwand.  

 

 

 

 
 

Die Gemeinde kann auch sonstige Eigentümer benachbarter Grundstücke („sonstige Nach-

barn“) benachrichtigen, deren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt 

sein können. Ob ein Grundstück als benachbart anzusehen ist, beurteilt sich nach den Gege-

benheiten des Einzelfalls. Nach gängiger Rechtsprechung sind beim Bau üblicher Wohnge-

bäude außer den Angrenzern und ggfls. den nur durch einen schmalen Weg etc. getrennten 

„Gegenüberliegern“ keine weiteren „sonstigen Nachbarn“ vorhanden, da diese Bauvorhaben 

regelmäßig keine Auswirkungen bzw. bodenrechtliche Spannungen hervorrufen. Anders 

könnte dies bei gewerblichen Bauvorhaben auf Grund von Immissionen etc. sein. Die Benach-

richtigung der sonstigen Nachbarn steht im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde. 

  

2. Wer kann darüber hinaus im Rahmen der Nachbarbeteiligung 

benachrichtigt werden? 

1. Wer wird im Rahmen der Nachbarbeteiligung benachrichtigt? 



 

 
 

Die Pflicht der Gemeinde besteht in der bloßen Benachrichtigung von einem Bauvorhaben und 

nicht etwa in der „Beteiligung“ der Angrenzer und ggfls. der sonstigen Nachbarn am Geneh-

migungsverfahren i.S.d. § 13 Landesverwaltungsverfahrensgesetz. Die Benachrichtigung ist 

darauf gerichtet, den Angrenzern und ggfls. sonstigen Nachbarn Gelegenheit zu geben, von 

dem geplanten Bauvorhaben Kenntnis zu nehmen und Ihnen die Einsichtnahme in das Plan-

heft (Bauantrag und Bauvorlagen) sowie das fristgebundene Vorbringen von Einwendungen 

gegen das Bauvorhaben zu ermöglichen. Die Beurteilung, ob sich ein Bauvorhaben in die Um-

gebungsbebauung einfügt oder ob das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans 

entspricht, ist Aufgabe der Baurechtsbehörde im Einvernehmen mit der jeweiligen Gemeinde 

(Planungshoheit).  

 

 

 
 

Der Nachbar hat das Recht, das vollständige Planheft, bestehend aus dem Bauantrag und 

den vollständigen Bauvorlagen, innerhalb der gesetzlichen 4-Wochenfrist einzusehen. Die 

Herstellung und Aushändigung von Fotokopien liegt im Ermessen der Behörde. Aus daten-

schutzrechtlichen Gründen entspricht es der gängigen Praxis, das Fertigen von Kopien auf 

Gebäudeschnitte und Gebäudeansichten (gegen Gebühr!) zu beschränken. Die Nachbarbe-

teiligung schließt grundsätzlich eine Erörterung der Rechts- und Sachlage nicht mit ein. Sofern 

die zuständigen Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Einsichtnahme verfügbar sind, werden Fragen 

zur Sach- und Rechtslage selbstverständlich beantwortet. Dies einerseits, um offensichtlich 

unbegründete Einwendungen auszuräumen und andererseits, um den Bauherrn bei begrün-

deten Einwendungen frühzeitig zu einer Umplanung seines Vorhabens veranlassen zu kön-

nen.  

 

 

 
 

Einwendungen sind innerhalb von vier Wochen nach Zustellung, im Kenntnisgabeverfahren 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung bei der Gemeinde in Textform 

(Papierform oder elektronische Form) oder zur Niederschrift vorzubringen. Die Einwendungen 

müssen hinreichend substantiiert sein. Grundsätzlich sind nur öffentlich-rechtliche Einwendun-

gen rechtserheblich. Aus den Einwendungen muss ferner ersichtlich sein, welches seiner 

Rechtsgüter der Nachbar als gefährdet ansieht. Dieses Rechtsgut muss bezeichnet und zu-

mindest grob die befürchteten Beeinträchtigungen dargelegt werden. Die direkte Betroffenheit 

muss thematisiert werden. Das bloße Nein, der nicht näher spezifizierte Protest, die schlichte 

Mitteilung, es würden Einwendungen oder „Einspruch“ gegen das Bauvorhaben erhoben, auf 

die sich der Nachbar während des Lauf der Einwendungsfrist beschränkt, stellen kein Vorbrin-

gen von Einwendungen dar.   

3. Wie kann der benachrichtigte Nachbar Einfluss auf ein Bauvor-

haben nehmen? 

4. Welche Unterlagen darf der Nachbar einsehen? 

5. Bis wann und in welcher Form können Einwendungen vorge-

bracht werden? 



 

 
 

Die vom Bauantrag durch Zustellung benachrichtigten Angrenzer und sonstigen Nachbarn 

werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristge-

mäß geltend gemacht worden sind und sich auf von der Baurechtsbehörde zu prüfende öffent-

lich-rechtliche Vorschriften beziehen (materielle Präklusion). Dies gilt nicht nur für das Verwal-

tungsverfahren (einschl. Widerspruchsverfahren) sondern auch für das Klageverfahren. Es tritt 

insofern ein endgültiger Rechtsverlust ein. Der Nachbar kann auch im Falle einer wiederholten 

Nachbarbeteiligung innerhalb der neu eröffneten Einwendungsfrist nur noch insoweit Einwen-

dungen erheben, als die Änderung des Bauantrags zusätzliche oder andersartige Beeinträch-

tigungen zur Folge hat.  

 

 
 

Sofern eine Baugenehmigung unter Zurückweisung von Einwendungen erteilt wurde, wird den 

Angrenzern und sonstigen Nachbarn, deren Einwendungen gegen das Vorhaben nicht ent-

sprochen wurde, eine Ausfertigung der Baugenehmigung zugestellt, mit der Möglichkeit, 

dagegen Widerspruch einzulegen. Solange die Einwender keine Ausfertigung der Baugeneh-

migung erhalten, können diese davon ausgehen, dass das Bauvorhaben (noch) nicht geneh-

migt wurde.  
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6. Wie wirken sich verspätet eingereichte Einwendungen aus? 

7. Wie erfährt der Nachbar, ob seinen Einwendungen stattgege-

ben wurde? 


